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Stadt Grevesmühlen
Bauausschuss Stadt Grevesmühlen

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Einwohnerfragestunde

3 Bestätigung der Tagesordnung

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 24.01.2013

5 Beschluss über die Anträge des Heimatvereins Grevesmühlen VO/12SV/2013-
297

6 Neue Standorte für die Obdachlosenunterkünfte VO/12SV/2013-
303

7 Bildung eines Abrechnungsabschnitts für die Erhebung von 
Straßenbaubeiträgen für den Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Straße 
in Grevesmühlen

VO/12SV/2013-
292

8 Informationen zum Stand aktueller städtebaulicher Planungen und 
Baumaßnahmen

9 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

10 Bauanträge und Bauvoranfragen

11 Informationen und Sonstiges

Öffentlicher Teil

12 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Gez. E. Reppenhagen
Bauausschussvorsitzender

Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen, Nr: SI/12BA/2013/19

Sitzungstermin: Donnerstag, 04.04.2013,  Uhr

Ort, Raum: Beratungsraum Haus 1 EG, Rathaus,  Rathausplatz 1, 23936 
Grevesmühlen
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Hauptamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2013-297
öffentlich

28.02.2013
Scheiderer, Pirko

Beschluss über die Anträge des Heimatvereins Grevesmühlen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

18.03.2013 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
19.03.2013 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen
04.04.2013 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
08.04.2013 Umweltausschuss Stadt Grevesmühlen
09.04.2013 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
15.04.2013 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
1. Die Stadtvertretung stimmt den beiden Anträgen des Heimatvereins zu.

ODER

2. Die Stadtvertretung lehnt beide Anträge des Heimatvereins ab.

ODER

3. Die Stadtvertretung stimmt dem_________ Antrag zu und lehnt den ________ Antrag ab.

    
 

Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 09.01.2013 beantragt der Heimatverein Grevesmühlen e.V. 1. die 
Weiterführung des Projekts „Zusatzschilder“ und 2. die Initiierung und Durchführung des 
neune Projekts „Kosegartenwanderweg“. Die genaue Ausgestaltung der Projekte ist dem 
Antrag zu entnehmen, welcher der Anlage beigefügt ist.

  
 

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

  
 

Anlage/n:
- Antrag des Heimatvereins Grevesmühlen e.V.

  
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

TOP 5
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Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2013-303
öffentlich

20.03.2013
Steffen, Marleen

Neue Standorte für die Obdachlosenunterkünfte
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

04.04.2013 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen

Sachverhalt: 

Die Entwicklung des Bahnhofes und seines Umfeldes macht es erforderlich, die in der 
Gebhardstraße als Obdachlosenunterkünfte genutzten Container zu verlagern.

Am 10.09.2012 fand daher eine Beratung zur Eignung der folgenden möglichen Alternativ-
Standorten mit Mitarbeitern des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Stadt 
Grevesmühlen statt. Die Ergebnisse der Besprechung sind in nachstehender Tabelle 
zusammengefasst:

Nr. Standort Flur/
Flurstück/
Größe

Aus-
weisung 
im F-Plan

Einschätzung der Eignung als 
Obdachlosenunterkunft

1 Sandstraße 
(Grevesmühlen)

Flur 6
Flst. 146/6
2715 m²

„G“
Gewerb-

liche 
Baufläche

Die Zulässigkeit ist im 
Baugenehmigungsverfahren zu klären.
Mit einem Lärmgutachten ist zudem 
sicherzustellen, dass die Immissionen 
der umliegenden Gewerbebetriebe nicht 
beeinträchtigend wirken.
Der Baugrund ist ebenfalls zu 
untersuchen.

2 Rehnaer Str. 1a 
/ Jahnstraße
(Grevesmühlen)

Flur 7
Flst. 7
3054 m²

„W“
Wohn-

baufläche

Eignung ist auf Grund der Immissionen 
des vorhandenen Gewerbebetriebes 
sowie des Verkehrslärmes (Straßen- und 
Bahnverkehr) fraglich. 

3 Wismarsche Str.
[ehem. 
Jugendclub]
(Grevesmühlen)

Flur 12
Flst. 68/13 
u.a.
2425 m²

„M“
Gemischte 
Baufläche

Der Standort ist grundsätzlich geeignet, 
da sich eine Obdachlosenunterkunft als 
weniger „geschütztes Wohnen“ in die 
nähere Umgebung der durch 
Wohnnutzung geprägten Wismarschen 
Straße einfügt.
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4 Boienhagen 
(Gemeinde 
Upahl)

Flur 1
Flst. 36/1
4907 m²

Fläche für 
die Land-
wirtschaft

Vorhaben ist im Außenbereich 
grundsätzlich unzulässig.

Auswirkungen auf Leitbilder:
Schlüsselprojekt 2: Entwicklung des Bahnhofs und des Bahnhofumfeldes

 

Anlagen:

- Luftbildauszüge der jeweiligen Standorte
- Übersichtskarte (Auszug Flächennutzungsplan der Stadt Grevesmühlen)

    
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2013-292
öffentlich

28.01.2013
Reno Böhringer

Bildung eines Abrechnungsabschnitts für die Erhebung von 
Straßenbaubeiträgen für den Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Straße 
in Grevesmühlen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

18.03.2013 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
04.04.2013 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
09.04.2013 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen für den erfolgten Ausbau der Rudolf-Breitscheid-
Straße in Grevesmühlen wird ein Abrechnungsabschnitt gebildet.

Dieser Abschnitt beginnt an der Kreisverkehrsanlage mit der westlichen Begrenzung des 
Flurstückes 257 und endet auf Höhe der östlichen Begrenzung des Flurstückes 119.

Zur näheren Eingrenzung wird auf den zu diesem Beschluss als Anlage gehörenden 
maßstabsgerechten Flurkartenausschnitt verwiesen, auf dem die textlich beschriebenen 
Grenzen auch bildlich dargestellt sind.
                          
 

Sachverhalt: 

Die Rudolf-Breitscheid-Straße ist derzeit nur in der Lage des durch diesen Beschluss zu 
bildenden Abschnittes ausgebaut worden. Daher ist eine Abschnittsbildung als 
Voraussetzung für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen erforderlich.

Information zum Einfluss dieser Entscheidung auf Leitbilder 
Leitbild 1 Leitbild 2 Leitbild 3 Leitbild 4 Leitbild 5 Leitbild 6

             
 

Finanzielle Auswirkungen:

Positiv, durch die Erzielung von Einnahmen in Form von Ausbaubeiträgen
             
 

Anlage/n:

Flurkartenausschnitt, maßstabsgerecht,
Luftbild             
 

TOP 7

16 von 19 in Zusammenstellung



Vorlage VO/12SV/2013-292 Seite: 2/2

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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